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(54)  Deckelfolie  mit  Leiterbahnen 

(57)  Arzneimittelverpackungen,  wie  Blisterpackun- 
gen,  enthalten  eine  Mehrzahl  von  Vertiefungen,  die  mit 
Füllgut  beschickt  sind.  Eine  Deckelfolie  verschliesst  die 
Verpackung  und  schützt  die  Füllstoffe.  Die  Füllstoffe, 
wie  Tabletten,  werden  durch  die  Deckelfolie  durchge- 
stossen,  wobei  die  Deckelfolie  bricht.  Die  Deckelfolie 
weist  wenigstens  eine  Leiterbahn  auf  und  die  Arzneimit- 
telverpackung  ist  an  einen  Rechner  anschliessbar. 
Beim  Durchstossen  des  Füllstoffes  durch  die  Deckelfo- 

lie  bricht  die  Leiterbahn  und  der  Rechner  erkennt  den 
dadurch  ausgelösten  Impuls. 
Die  Deckelfolie  enthält  wenigstens  zwei  Lagen,  wobei 
die  eine  Lage  das  auf  dem  Arzneimittelverpackung  fest- 
gelegte  Deckelmaterial  ist  und  die  zweite  Lage  eine  die 
Leiterbahnen  enthaltende  Etikette  ist  und  die  Etikette 
wenigstens  die  Füllgut  enthaltenden  Vertiefungen  über- 
deckt. 
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Beschreibung 

Deckelfolie  mit  Literbahnen  für  an  einen  Rechner 
anschliessbaren  Arzneimittelverpackung,  wobei  die 
Arzneimittelverpackung  eine  Mehrzahl  von  Vertiefun-  s 
gen  enthalt,  die  mit  Füllgut  beschickt  sind. 

Es  ist  beispielsweise  aus  der  EP-B  0  129  785  eine 
Vorrichtung  zur  Aufbewahrung  und  zur  Erinnerung 
eines  Patienten  an  eine  erforderliche  Einnahme  von 
Arzneimitteln,  bestehend  aus  einem  Arzneimittelver-  10 
Packung  und  einem  Signalgeber,  bekannt.  Bei  der  Ent- 
nahme  einer  Arzneimitteldosis  wird  über  eine 
Impulsleitung  dem  Signalgeber  ein  Startimpuls  zuge- 
führt.  Die  Impulsleitung  ist  in  einer  durchdrückbaren 
zweiten  Folie  eingegossen  und  die  Dragees  im  Arznei-  is 
mittelverpackung  sind  in  einer  mit  Ausmuldungen  ver- 
sehenen  ersten  Folie  und  der  durchdrückbaren  zweiten 
Folie  eingegossen. 

Dieser  bekannte  Arzneimittelbehalter  stellt  eine 
Arzneimittelverpackung,  die  der  Fachwelt  auch  als  BN-  20 
sterpackung  bekannt  ist,  dar. 

In  der  Deckelfolie  dieses  bekannten  Arzneimittelbe- 
hälters  sind  die  Impulsleitungen  angebracht.  Arzneimit- 
telverpackung  dieser  Art,  d.h.  Blisterpackungen  ganz 
allgemein,  werden  auf  Verpackungsmaschinen  kontinu-  25 
ierlich  in  grosser  Zahl  erzeugt.  Dabei  wird  in  der  Regel 
eine  Kunststoffmonofolie  oder  Kunststoffverbundfolie 
durch  Tiefen  mit  Vertiefungen  oder  Näpfchen  versehen. 
Der  Füllstoff,  wie  die  Dragees  oder  auch  Tabletten,  Kap- 
seln,  Ampullen  und  dergleichen  werden  in  die  Vertiefun-  30 
gen  eingefüllt  und  anschliessend  wird  die  Deckelfolie 
aufgesiegelt.  Die  Blisterpackungen  werden  in  der  Regel 
kontinuierlich  aus  bandförmigen  Folien  erzeugt  und  erst 
nach  dem  Einfüllen  des  Inhaltes  und  Bedeckein,  auf 
Konfektionsgrösse  zugeschnitten  und  gegebenenfalls  in  35 
eine  Umverpackung  abgefüllt. 

Die  kontinuierlich  zulaufende  bandförmige,  d.h. 
endlose  die  Deckelfolie,  resp.  durchdrückbare  zweite 
Folie,  muss  im  Falle  der  EP-B  0  129  785  bereits  die 
Impulsleitungen  enthalten  und  es  muss  sichergestellt  40 
werden,  dass  die  Impulsleitungen  massgenau  positio- 
niert  über  die  vorgesehene  Ausmuldung  zu  liegen  kom- 
men.  Die  Deckelfolie,  wie  auch  die  Bodenteile,  können 
bei  der  gegebenen  Verarbeitungsgeschwindigkeit  sich 
in  mehr  oder  weniger  grossem  Masse  gegeneinander  45 
verschieben.  Bei  Deckelmaterialien  ohne  Impulsleitun- 
gen  ist  dies  ohne  weitere  Wirkung,  da  beispielsweise 
Produkteinformationen  in  regelmässiger  Abfolge  derart 
auf  dem  Bandmaterial  aufgedruckt  sind,  dass  auf  einer 
Blisterpackung  immer  wenigstens  ein  vollständiger  so 
Informationsblock  erkennbar  ist. 

Aufgabe  vorliegender  Erfindung  ist  es,  eine  Deckel- 
folie  mit  Leiterbahnen  vorzuschlagen,  welche  die 
beschriebenen  Nachteile  nicht  aufweist  und  die  Leiter- 
bahnen  ohne  Positionierungsprobleme  beim  Abfüll-  und  ss 
Verschliessvorgang  exakt  mit  den  Vertiefungen  überein- 
stimmend  angeordnet  werden  können. 

Erfindungsgemäss  wird  dies  dadurch  erreicht,  dass 
die  Deckelfolie  aus  wenigstens  zwei  Lagen  besteht, 

wobei  die  eine  Lage  das  auf  dem  Arzneimittelverpak- 
kung  festgelegte  Deckelmaterial  ist  und  die  zweite  Lage 
eine  die  Leiterbahnen  enthaltende  Etikette  ist  und  die 
Etikette  wenigstens  die  Füllgut  enthaltenden  Vertiefun- 
gen  überdeckt. 

Die  erfindungsgemässe  Etikette  kann  beispiels- 
weise  ein  Trägermaterial  und,  auf  dem  Trägermaterial 
aufgebracht,  die  Leiterbahnen  aufweisen.  Damit  die 
Leiterbahnen  vor  mechanischen  Beschädigungen 
geschützt  sind,  kann  ein  weiteres  Material  auf  dem  Trä- 
germaterial  und  über  den  Leiterbahnen  liegend,  aufge- 
bracht  sein. 

Als  Trägermaterial  der  Etikette  kann  eine  Trägerfo- 
lie,  beispielsweise  eine  Kunststoff-Folie  hoher  Sprödig- 
keit,  wie  z.B.  eine  Polyolefinfolie,  eine  Polyethylenfolie 
oder  eine  Polyvinylchloridfolie,  Anwendung  finden.  Die 
Sprödigkeit  kann  beispielsweise  durch  die  Zugabe  von 
Füllstoffen,  wie  z.B.  Talk,  Glimmer  usw.,  erreicht  wer- 
den.  Andere  Kunststoff-Folien  können  Acrylnitril-Styrol- 
haltige  Folien  sein. 

Als  Trägermaterialien  können  beispielsweise  auch 
Papiere  oder  Halbkarton  Anwendung  finden. 

Weitere  Trägermaterialien  sind  Metallfolien  oder 
Metallfolien,  die  ein-  oder  beidseitig  mit  weiteren 
Schichten,  wie  Lackschichten  oder  Kunststoff-Folien 
und  dergl.,  beschichtet  sind. 

Als  weiteres  Material,  zum  Schutze  der  Leiterbah- 
nen,  können  die  als  Trägermaterialien  genannten  Folien 
und  Papiere  verwendet  werden.  Diese  Schutzmateria- 
lien  können  auf  dem  Trägermaterial,  die  Leiterbahnen 
überdeckend,  festgelegt  werden.  Vorteilhaft  sind  die  Eti- 
ketten,  aus  Gründen  der  Sortenreinheit,  aus  jeweils  den 
gleichen  Materialien  für  Trägermaterial  und  Schutzma- 
terial  aufgebaut. 

Das  Material  zum  Schutze  der  Leiterbahnen  kann 
auch  eine  in  Form  eines  Schutzlackes  aufgespritzte, 
aufgesprühte,  aufgerollte  oder  aufgestrichene  Schutz- 
schicht  darstellen  oder  es  können  aufgedampfte,  im 
Vakuum  aufgedampfte  oder  aufgesputterte  Schichten 
darstellen. 

Die  Leiterbahnen  können  aus  einer  elektrisch  leitfä- 
higen  Folie  oder  aus  Drähten  oder  ein  elektrisch  leitfähi- 
ger  Lack  oder  Pulverbeschichtung  oder  eine 
aufgedampfte  oder  im  Vakuum  aufgedampfte  elektrisch 
leitfähige  Schicht  sein.  Der  elektrisch  leitfähige  Lack 
kann  elektrisch  leitfähig  machende  Substanzen  und 
Lackträger,  Lösungsmittel  usw.  enthalten.  Der  elek- 
trisch  leitfähige  Lack  kann  auch  lösungsmittelfrei  sein. 
Die  elektrische  Leitfähigkeit  in  Lacken  kann  durch  anor- 
ganische  Verbindungen,  wie  Metalle  oder  Halbmetalle, 
z.B.  Metallpulver  oder  -  stäube,  insbesondere  plättchen- 
förmiges  Nickel  silberbeschichtetes  plättchenförmiges 
Nickel,  Nickel-,  Eisen-,  Kupfer-,  Silberpulver  usw.  oder 
durch  Kohlenstoff,  beispielsweise  in  Form  von  Russ, 
Koks  und  vorzugsweise  Graphit  oder  durch  Oxidmi- 
schungen,  erzielt  werden. 

Bevorzugt  als  Leiterbahnen  im  Rahmen  vorliegen- 
der  Erfindung  sind  Leiterbahnen  enthaltend  eine 
Sn02/Sb203-Hydroxid-Mischung  auf  einem  Mica-Sub- 
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strat.  Vorteilhaft  weist  die  Sn02/Sb203-Hydroxid- 
Mischung  eine  Schichtdicke  auf  den  Mica-Partikeln  von 
8  bis  20,  vorteilhaft  von  16  bis  20  Nanometern,  auf.  Die 
Sn02/Sb203-Hydroxid-Mischung  auf  dem  Mica-Parti- 
keln  stellt  ein  leitfähiges  Pigment  dar.  Das  Verhältnis  5 
Sn/Sb  beträgt  zweckmässig  95:5  bis  75:25,  wobei  ein 
Verhältnis  von  85:15  bevorzugt  ist.  Die  Korngrösse  des 
Mica  kann  beispielsweise  von  10  bis  100  um  betragen 
und  zweckmässig  ist  die  Korngrösse  des  Mica  kleiner 
als  15  um.  Damit  aus  dem  elektrisch  leitfähigen  Pig-  w 
ment  die  gewünschten  Leiterbahnen  erzeugt  werden 
können,  muss  zweckmässig  das  elektrisch  leitfähige 
Pigment  in  die  Form  eines  Lackes  gebracht  werden.  Ein 
Lack  kann  das  elektrisch  leitfähige  Pigment,  z.B.  die 
Sn02/Sb203-Hydroxid-Mischung  auf  dem  Mica-Sub-  75 
strat,  und  einen  Binder  enthalten.  Als  Binder  in  solchen 
Lacken  werden  beispielsweise  Melaminharze,  Acrylme- 
laminharze,  Polyurethanlacke,  Nitrocellulose-Lacke, 
Acrylnitrocellulose-Lacke  usw.  angewendet.  Der  Bin- 
der-Anteil  im  Lack  kann  z.B.  von  10  bis  60  Gew.-%  und  20 
vorteilhaft  von  10  bis  25  Gew.-%  betragen.  Entspre- 
chend  kann  der  Anteil  an  elektrisch  leitfähigem  Pigment 
40  bis  90  Gew.-%  und  vorteilhaft  von  75  bis  90  Gew.-%, 
im  Lack  betragen.  Neben  dem  elektrisch  leitfähigen  Pig- 
ment  kann  ein  Füllstoff,  wie  Ti02,  beispielsweise  in  2s 
einer  Korngrösse  von  gleich  oder  Kleiner  als  15  um  und 
in  einem  Verhältnis  von  elektrisch  leitfähigem  Pigment 
zu  Füllstoff  von  1  :1  angewendet  werden  oder  es  können 
Füllstoffe  in  Form  von  porösen  kugelförmigen  Teilchen 
einer  Korngrösse  von  grösser  als  30  um  und  bekannt  30 
unter  dem  Markennamen  LiChrospherder  Firma  Merck, 
in  einem  Verhältnis  von  elektrisch  leitfähigem  Pigment 
zu  Füllstoff  von  1  :1  ,  angewendet  werden. 

Lacke  zur  Erzeugung  von  Leiterbahnen  können  auf 
das  Trägermaterial  durch  aufpinseln,  aufstreichen,  auf-  35 
sprühen  etc.,  gegebenenfalls  mit  Schablone  oder  durch 
aufdrucken  mittels  Offset-,  Tief-,  Hoch-  oder  Siebdruck 
etc.  erfolgen.  Weitere  Vefahren  zur  Erzeugung  von  Lei- 
terbahnen  auf  dem  Trägermaterial  sind  elektrostatische 
Verfahren,  Verfahren  nach  dem  Abziehbildprinzip,  pho-  40 
tochemische  Reproduktionsverfahren  oder  photochemi- 
sche  Druckverfahren,  wie  u.a.  durch  aufbringen  eines 
vollflächigen  Lackfilmes,  fixieren  des  Leiterbahnmu- 
sters  und  ablösen  der  nicht  benötigten  Lackflächen. 
Andere  Verfahren  zur  Erzeugung  von  Leiterbahnen,  ist  45 
die  Erzeugung  von  Schichten  durch  aufdampfen,  bei- 
spielsweise  im  Vakuum  (chemical  vapor  deposition, 
physical  vapor  deposition,  sputtern).  Die  Strukturierung 
von  aufgedampften  elektrisch  leitfähigen  Schichten 
kann  beispielsweise  durch  eine  dem  Aufdampfprozess  so 
vorgeschaltete  lokale  Aufbringung  einer  Schicht  erfol- 
gen,  die  entweder  die  Haftung  der  elektrisch  leitfähigen 
Schicht  oder  die  Kondensation  des  Dampfes  verhindert. 
Als  haft-  resp.  kondensationsverhindernde  Schichten 
werden  z.B.  Silikonöle  im  Vakuum  aufgetragen.  Eine  ss 
aufgedampfte  Schicht  kann  auch  nach  dem  Aufdamp- 
fen  maskiert  und  dann  mittels  Ätzprozessen  strukturiert 
werden.  Eine  Strukturierung  ist  auch  durch  lokale  Ver- 
dampfung  der  Schicht  mittels  Laser-  oder  Elektronen- 

strahlen  möglich.  Eine  weitere  Form  der  Strukturierung 
der  aufgedampften  elektrisch  leitfähigen  Schicht  liegt  in 
einem  Verfahren,  gemäss  dem  ein  in  einem  Lösungs- 
mittel  löslicher  Lack  vor  dem  Aufdampfprozess,  durch 
beispielsweise  ein  Tief-,  Sieb-  oder  Hochdruckverfah- 
ren,  auf  den  Träger  aufgebracht  wird.  Nach  dem 
Bedampfen  des  lackierten  Trägers  wird  der  Lack  durch 
ein  Lösungsmittel  wieder  abgelöst.  Mit  dem  Lack  wer- 
den  zwangsläufig  auch  die  aufgedampften  Schichten 
abgelöst.  An  den  unlackierten  Stellen  der  Trägerober- 
fläche  bleibt  die  aufgedampfte  Schicht  und  damit  das 
gewünschte  Leiterbahnenmuster  zurück. 

Neben  dem  gewünschten  Muster  der  Leiterbahn 
oder  der  Leiterbahnen  auf  der  Etikette  können  Erken- 
nungs-  und  Distanzmarken  oder  Schaltkreise  zum 
maschinellen  Aufbringen  der  Etiketten  auf  die  Blister- 
packung  vorgesehen  werden.  Es  können  neben  den 
Leiterbahnen  auch  Schaltkreise  auf  das  Trägermaterial 
aufgebracht  werden,  welche  für  den  Rechner  auswert- 
bare  Informationen  enthalten,  wie  z.B.  über  den  Inhalt 
der  Packung,  die  Zusammensetzung,  die  Dosierung 
des  Produktes,  den  Einnahmezyklus,  das  Verfalldatum 
usw. 

Die  Leiterbahnen  können  in  Serie  oder  parallel  über 
die  Vertiefungen  geführt  werden  und  entsprechend 
kann  eine  Leiterbahn  über  alle  Vertiefungen  gelegt  oder 
es  kann  je  eine  Leiterbahn  über  eine  von  mehreren 
Serien  von  Vertiefungen  gelegt  werden  oder  jede  Ver- 
tiefung  kann  von  einer  einzelnen  Leiterbahn  überdeckt 
sein  und  jede  Leiterbahn  weist  einen  eigenen 
Anschluss  zum  Rechner  auf.  Diese  Leiterbahren  kön- 
nen  ihre  Information  über  einen  Anschluss  zum  Rech- 
ner  leiten. 

Der  Rechner  kann  aufgrund  der  Information  einer 
unterbrochenen  Leiterbahn  ein  im  Rechner  vorgegebe- 
nes  oder  durch  einen  Schaltkreis  auf  der  Etikette  aus- 
gelöstes  Zeitintervallprogramm  mit  der  Anzeige  der 
richtigen  Einnahmezeit  für  die  nächste  Tablette  begin- 
nen  und  die  Einnahmezeiten  entsprechend  dem  Pro- 
gramm  anzeigen.  Es  kann  auch  der  Entnahmezeitpunkt 
durch  den  Rechner  registriert  werden  und  darauf  basie- 
rend  kann  der  Rechner  den  nächstfälligen  Einnahme- 
zeitpunkt  ermitteln  und  angeben,  die  Angabe  des 
Entnahmezeitpunktes  kann  durch  verschiedene  Kon- 
trollbefehle,  wie  einen  Display  mit  Zeitangabe,  durch 
farbige  Leuchtdioden,  akustisch  durch  einen  Warnton 
und  dergl.  oder  durch  eine  Kombination  der  Kontrollbe- 
fehle,  erfolgen. 

Ist  jede  Vertiefung  von  einer  Leiterbahn  überdeckt, 
kann  der  Rechner  feststellen,  ob  die  Pakkung  noch 
unangebrochen  ist  oder  aufgrund  von  teilweise  durch 
Medikamententnahme  unterbrochenen  Leiterbahnen 
den  Medikationsstand  errechnen  und  mit  dem  geeigne- 
ten  Einnahmeintervall  fortfahren. 

Die  Etikette  kann  mit  der  Arzneimittelverpackung 
an  wenigstens  einer  Seite  bündig  abschliessen  oder 
kann  wenigstens  eine  Seite  der  Arzneimittelverpackung 
überragen  und  an  dieser  Seite  können  die  Leiterbahnen 
zusammengeführt  und  so  angeordnet  werden,  dass  der 

3 



5 EP  0  796  605  A1 6 

Rechner  dort  an  der  Arzneimittelverpackung  und/oder 
and  der  Etikette  festgelegt  werden  kann  und  die  Leiter- 
bahnen  und  die  Rechneranschlüsse  in  Kontakt  treten 
können.  Die  Etikette  kann  die  gleiche  Grösse,  wie  die 
darunterliegende  Blisterverpackung  aufweisen  oder 
kann  grösser  oder  Kleiner  als  die  darunterliegende  Bli- 
sterverpackung  sein,  vorteilhaft  deckt  die  Etikette  alle 
befüllten  Vertiefungen  ab  und  eine  Seitenkante  stellt 
den  Anschluss  an  den  Rechner  sicher. 

Die  Etiketten  können  unabhängig  vom  Arzneimittel- 
verpackung  gefertigt  und  bei  einem  Fabrikationsbetrieb, 
einem  Abfüllbetrieb,  einem  Distributor,  in  der  Apotheke, 
oder  beim  selbstdispensierenden  Arzt  auf  die  Arznei- 
mittelpackung  aufgebracht  werden. 

Entsprechend  kann  die  Etikette  eine  Kleberschicht 
enthalten  und  mit  der  Kleberschicht  gegen  das  Deckel- 
material  gerichtet  unmittelbar  oder  mittelbar  auf  dem 
Deckelmaterial  angebracht  sein. 

In  einem  weiteren  Falle  kann  das  Deckelmaterial 
unmittelbar  oder  mittelbar  eine  nach  aussen  gerichtete 
Kleberschicht  enthalten  und  auf  der  Kleberschicht  kann 
dann  die  Etikette  angebracht  sein. 

Als  Kleberschicht  kann  eine  Klebefolie  oder  ein 
Klebstoff  angewendet  werden.  Es  kommen  vorwiegend 
organische  Klebstoffe,  wie  physikalisch  abbindende 
oder  chemisch  reagierende  Klebstoffe  oder  kombinierte 
Klebstoffe  davon  zur  Anwendung. 

Es  sind  dies  beispielsweise  Haftkleber,  Klebelösun- 
gen,  Kontaktkleber,  Schmelzkleber,  Polymerisate  und 
Polyaddukte  oder  Polykondensate,  Latex  oder  Kunst- 
harze,  wie  Polyvinylacetate.  Das  Ankleben  der  Etiketten 
kann  beispielsweise  mittels  druckempfindlicher  Kleber 
oder  durch  wärmesiegelbare  Kleber  erfolgen. 

Die  Etikette  kann  beispielsweise  unmittelbar  über 
den  Kleber  auf  der  Aussenseite  des  Deckelmaterials 
festgelegt,  d.h.  angeklebt  werden.  Mit  Aussenseite  des 
Deckelmaterials  wird  die  an  der  Verpackung  nach  aus- 
sen  gerichtete  Seite  des  Deckelmaterials  verstanden, 
im  Gegensatz  zur  Innenseite,  der  auf  die  Inhalthalts- 
stoffe  der  Verpackung  hin  gerichteten  Seite  der  Deckel- 
folie. 

Es  ist  auch  möglich  auf  das  Deckelmaterial  eine 
funktionelle  Zwischenschicht  zu  bringen  und  darauf, 
über  die  Kleberschicht,  mittelbar  die  Etikette  festzule- 
gen. 

Das  Deckelmaterial  kann  beispielsweise  eine 
Metallfolie,  wie  eine  Aluminiumfolie,  sein.  Die  Metallfolie 
kann  ein-  oder  beidseitig  Siegelschichten  enthalten 
oder  die  Metallfolie  kann  Teil  eines  Laminates,  wie  z.B. 
eines  Siegelschicht-Metallfolie-Kunststofffolie-Lamina- 
tes,  sein. 

In  der  Regel  können  als  Deckel-  wie  auch  als 
Bodenteilmaterialien  die  von  Blisterpackungen  bekann- 
ten  Bodenteil-  und  Deckelmaterialien  zur  Anwendung 
gelangen.  Die  Etikette  kann  leicht  den  weiteren  Anfor- 
derungen,  welche  an  die  Arzneimittelpackung  gestellt 
werden,  angepasst  werden. 

Die  Etikette  kann  auch  während  des  Herstellungs- 
prozess  mit  Schwächungen  im  Trägermaterial  und/oder 

in  der  Schutzschicht  versehen  werden.  Die  Schwächun- 
gen  liegen  vorteilhaft  im  Bereich  einer  darunterliegen- 
den  Vertiefung  und  ermöglichen  ein  leichtes 
Entnehmen  des  Arzneimittels  aus  der  Packung  durch 

5  durchstossen  der  Deckelfolie  und  des  Etiketts.  Das  Eti- 
kett  kann  fallweise  nicht  nur  die  Leiterbahnen  enthalten, 
sondern  gleichzeitig  durch  dessen  Ausgestaltung  als 
Kindersicherung  dienen. 

Die  Etiketten  können,  je  nach  Material,  opak, 
10  durchscheinend  oder  transparent  sein  und  können 

einen  Druck,  Konterdruck  oder  eine  Prägung  aufwei- 
sen. 

Deckelmaterialien  mit  eingelassenen  Leiterbahnen 
sind  aufwendiger  und  daher  teurer  in  der  Herstellung, 

15  als  die  üblichen  Deckelfolien  für  Blisterpackungen. 
Während  es  dem  einen  Patienten  zuzumuten  ist,  selbst 
auf  die  richtige  Medikation  zu  achten,  kann  es  bei  ande- 
ren  Patienten  von  grösster  Wichtigkeit  sein,  dass  die 
zeitgenaue  Medikation  angezeigt  wird  und  deshalb  ein 

20  Rechner  mit  einem  optischen  oder  akustischen  Signal- 
geber  und  gegebenenfalls  auch  einen  abrufbaren  Spei- 
cher  zur  Registrierung  des  Leiterbahnbruches,  d.h.  der 
Medikmenteneinahme,  enthält.  Es  ist  also  nicht  immer 
zwingend  notwendig,  die  Leiterbahnen  auf  einer  Medi- 

25  kamentenpackung  angebracht  zu  haben. 
Es  kann  auch  der  Fall  eintreten,  dass  eine  Medika- 

mentenpackung  nach  verschiedenen  Aufbrauchmu- 
stern  verabreicht  wird. 

In  solchen  Fällen  erweist  sich  die  von  der  Arznei- 
30  mittelpackung  unabhängige  Etikette  als  äusserst  vor- 

teilhaft,  da  die  Etikette  nach  Massgabe  des  Patienten 
und  des  Aufbrauchmusters  der  Medikamente  an  der 
Arzneimittelpackung  angebracht  werden  kann. 

Bei  Anwendung  vorliegender  Etiketten  bleibt  die 
35  maschinelle  Verarbeitung  zu  Arzneimittelverpackungen 

unberührt  und  entsprechend  können  bekannte  und 
bereits  in  Betrieb  befindliche  Vorrichtungen  die  Arznei- 
mittelpackungen  erzeugen  und  am  Fliessband  oder 
individuell  können  die  Etiketten  auf  den  Arzneimittel- 

40  packungen  festgelegt  werden. 
Deshalb  betrifft  vorliegende  Erfindung  auch  ein 

Verfahren  zur  Herstellung  von  Deckelfolien  mit  Leiter- 
bahnen  für  an  einen  Rechner  anschliessbaren  Arznei- 
mittelverpackung,  wobei  der  Arzneimittelverpackung 

45  eine  Mehrzahl  von  Vertiefungen  enthält,  die  mit  Füllgut 
beschickt  und  anschliessend  die  befüllten  Arzneimittel- 
verpackung  mit  einer  Deckelfolie  verschlossen  werden, 
wobei  über  der  Deckelfolie  eine  wenigstens  die  Füllgut 
enthaltenden  Vertiefungen  überdeckende  Etikette  fest- 

50  gelegt  wird  und  die  Etikette  die  Leiterbahnen  enthält. 
Bevorzugt  ist  ein  Verfahren,  bei  dem  die  Deckelfolie 

und  die  Etikette  mittelbar  oder  unmittelbar  aufeinander 
durch  VerKlebung  gegenseitig  verbunden  werden. 

Vorliegende  Erfindung  betrifft  auch  die  Verwendung 
55  einer  Leiterbahnen  enthaltende  Etikette  als  eine  Lage 

einer  wenigstens  zweilagigen  Deckelfolie,  wobei  die 
Deckelfolie  eine  Arzneimittelverpackung  mit  einer  Mehr- 
zahl  von  Vertiefungen,  die  mit  Füllgut  beschickt  sind, 
verschliesst. 

4 
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Vorliegende  Etikette  kann  auch  zum  Verschliessen 
oder  zum  Überdecken  eines  Deckelmaterials,  welches 
seinerseits  Packungen  mit  Kleinteilen  verschliesst,  ver- 
wendet  werden.  Beispielsweise  können  Kleinteile  tech- 
nischer  Natur  in  Blisterpackungen  untergebracht  sein 
und  Etiketten  können  die  Blisterpackungen  resp.  das 
darauf  festgelegte  Deckelamterial  abdecken. 

Durch  die  Entnahme  einzelner  Kleinteile  wird  die 
Leiterbahn  in  der  Etikette  unterbrochen  und  es  kann 
z.B.  ein  Sicherheitssystem  gegen  unbefugte  Entnahme 
aktiviert  werden  oder  der  Impuls  kann  einem  Rechner 
zur  Lagerhaltungskontrolle  oder  dergleichen  zugeführt 
werden. 

Die  Figuren  1  und  2  erläutern  vorliegende  Erfin- 
dung  beispielhaft  näher.  Die  Figur  1  zeigt  eine  Drauf- 
sicht  auf  eine  Arzneimittelverpackung,  wie  eine 
Blisterpackung  1  mit  ihren  Vertiefungen  2.  Ein  Rechner 
5  ist  durch  eine  Einschiebverbindung  oder  mittels  einer 
Klemm-,  Einrast-,  Einschnapp-  oder  einer  anderen  Kon- 
taktverbindung  mit  der  Blisterpackung  1  verbunden.  Mit- 
tels  eines  Schiebers  4  kann  beispielsweise  die 
Klemmverbindung  aktiviert  werden  und  die  an  der  Sei- 
tenkante  9  der  Blisterpackung  1  endenden  Leiterbah- 
nen  3  (siehe  Figur  2)  werden  mit  Gegenkontakten  am 
Rechner  in  Verbindung  gebracht.  Der  Rechner  5  weist 
beispielsweise  eine  Zeitanzeige  6  und/oder  eine 
Anzeige  für  den  Zeitpunkt  der  nächsten  Medikamenten- 
einnahme  und/oder  einen  Tonerzeuger  auf.  Durch 
Leuchtdioden  7  kann  der  Erinnerungsvorgang  für  den 
Patienten  erkennbar  gemacht  oder  optisch  noch  ver- 
stärkt  werden.  Der  Rechner  ist  mehrfach  verwendbar 
und  kann  beispielsweise  durch  eine  Taste  8  wieder  auf 
Null  gesetzt  werden. 

Die  Figur  2  zeigt  die  Rückseite  der  Blisterverpak- 
kung  1.  Über  dem  Deckelmaterial  ist  beispielsweise 
durch  aufkleben  die  Etikette  10  festgelegt.  Die  Etikette 
10  mit  den  Leiterbahnen  3  überdeckt  vollflächig  die  Bli- 
sterpackung  1  und  stellt  an  der  Seitenkante  9  die 
Anschlüsse  an  den  Rechner  5  zur  Verfügung.  Die  Lei- 
terbahnen  3,  welche  auf  der  Etikette  10  angebracht 
sind,  liegen,  durch  entsprechendes  Positionieren  beim 
Aufklebevorgang,  massgenau  über  den  Vertiefungen  2 
der  Blisterpackung  1  .  Jede  Vertiefung  2  ist  von  einer 
Leiterbahn  3  überdeckt,  damit  bei  erfolgter  Medikamen- 
tenentnahme  und  damit  Bruch  der  Leiterbahn  3,  ein 
Impuls  an  den  Rechner  3  gesandt  werden  kann,  resp. 
dass  der  Rechner  3  aufgrund  ausgesendeter  Impulse 
erkennt,  dass  die  Medikamentenentnahme  erfolgt  ist 
oder  fällig  oder  überfällig  ist.  Der  Rechner  5  ist  so  aus- 
gelegt,  dass  die  Kontakte  entlang  der  Seitenkante  9  der 
Blisterpackung  1  abgenommen  werden  können. 

Patentansprüche 

1.  Deckelfolie  mit  Leiterbahnen  für  an  einen  Rechner 
anschliessbaren  Arzneimittelverpackung,  wobei 
der  Arzneibehälter  eine  Mehrzahl  von  Vertiefungen 
enthält,  die  mit  Füllgut  beschickt  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass 

die  Deckelfolie  aus  wenigstens  zwei  Lagen  besteht, 
wobei  die  eine  Lage  das  auf  dem  Arzneimittelver- 
packung  festgelegte  Deckelmaterial  ist  und  die 
zweite  Lage  eine  die  Leiterbahnen  enthaltende  Eti- 

5  kette  ist  und  die  Etikette  wenigstens  die  Füllgut  ent- 
haltenden  Vertiefungen  überdeckt. 

2.  Deckelfolie  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  dass 

10  die  Etikette  eine  Kleberschicht  enthält  und  die  Eti- 
kette  mit  der  Kleberschicht  gegen  das  Deckelmate- 
rial  gerichtet,  unmittelbar  oder  mittelbar,  auf  dem 
Deckelmaterial  angebracht  ist. 

15  3.  Deckelfolie  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  dass 
das  Deckelmaterial,  unmittelbar  oder  mittelbar,  eine 
nach  aussen  gerichtete  Kleberschicht  enthält  und 
auf  der  Kleberschicht  die  Etikette  angebracht  ist. 

20 
4.  Deckelfolie  nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  Leiterbahnen  eine  Sn02/Sb203-Hydroxid- 
Mischung  auf  einem  Mica-Substrat  enthalten. 

25 
5.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Deckelfolien  mit  Lei- 

terbahnen  für  an  einen  Rechner  anschliessbaren 
Arzneimittelverpackung,  wobei  der  Arzneimittelver- 
packung  eine  Mehrzahl  von  Vertiefungen  enthält, 

30  die  mit  Füllgut  beschickt  und  anschliessend  die 
befüllten  Arzneimittelverpackung  mit  einer  Deckel- 
folie  verschlossen  werden, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass 
über  der  Deckelfolie  eine  wenigstens  die  Füllgut 

35  enthaltenden  Vertiefungen  überdeckende  Etikette 
festgelegt  wird,  wobei  die  Etikette  die  Leiterbahnen 
enthält. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  5, 
40  dadurch  gekennzeichnet,  dass 

die  Deckelfolie  und  die  Etikette  mittelbar  oder 
unmittelbar  aufeinander  durch  Verklebung  gegen- 
seitig  verbunden  werden. 

45  7.  Verwendung  einer  Leiterbahnen  enthaltenden  Eti- 
kette  als  eine  Lage  einer  wenigstens  zweilagigen 
Deckelfolie,  wobei  die  Deckelfolie  eine  Arzneimittel- 
verpackung  mit  einer  Mehrzahl  von  Vertiefungen, 
die  mit  Füllgut  beschickt  sind,  verschliesst. 

50 
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